
Zahnpflegeversicherung
Zusatzversicherung
Zahnarztkosten kommen oft unerwartet.  
Die Zahnpflegeversicherung schützt Sie vor 
bösen Überraschungen.

Sie möchten die finanzielle Belastung bei Korrek-
turen von Fehlstellungen und der Behebung  
von Zahnschäden verringern. Darum empfehlen 
wir Ihnen die Zahnpflegeversicherung.

Grosse Auswahl

In vier Varianten erhältlich –  
individuell abgestimmter 

Versicherungsschutz

Variable Kostendeckung

Deckung bis zu 
75 % der Zahnarztkosten

Für Familien

Besondere Leistungen –  
attraktive Prämien für Kinder



Zahnpflegeversicherung
Zusatzversicherung
Die Zahnpflegeversicherung gibt es mit unterschiedlichem Leistungsumfang. So lässt sich der 
Versicherungsschutz auf die persönliche Situation abstimmen.
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Kinder und Erwachsene bis 60 Jahre profitieren mit der Zahnpflegeversicherung von einem umfassenden 
Versicherungsschutz. Für Kinder bis zum fünften Geburtstag ist kein zahnärztliches Attest erforderlich.

Die Leistungsbereiche der Zahnpflegeversicherung
– Kontrollen
– Konservierende Behandlungen
– Zahnprothetik
– Kieferorthopädie

Weitere Informationen: www.concordia.ch/zahn

Dieser Prospekt dient zur Information und stellt kein verbindliches Angebot dar. Massgebend sind die Allgemeinen Versicherungs-
bedingungen (AVB) Pflegezusatzversicherung sowie die Zusätzlichen Versicherungsbedingungen (ZVB) Zahnpflegeversicherung
der CONCORDIA.

Zur Auswahl stehen vier Varianten mit unterschiedlichen Leistungen pro Kalenderjahr

Prämie pro Monat in CHF

 
Variante

 
Versicherungsleistungen pro Kalenderjahr

0 – 4 
Jahre

5 – 8 
Jahre

9 – 15 
Jahre

16 – 20 
Jahre

21 – 60 
Jahre

1 50 % der Zahnarztrechnung, max. CHF 500   2.00   7.00 13.00 19.00 21.00

2 50 % der Zahnarztrechnung, max. CHF 1’000   5.00 10.00 15.00 25.00 33.00

3 75 % der Zahnarztrechnung, max. CHF 1’500   8.00 14.50 20.00 34.00 48.00

4 75 % der Zahnarztrechnung, max. CHF 2’000 11.00 19.00 22.00 40.00 62.00

Der Leistungsanspruch beginnt nach einer Wartefrist von sechs Monaten nach Versicherungsbeginn für generelle Zahnbehandlungen  
bzw. von zwölf Monaten für Zahnprothetik und Kieferorthopädie. Massgebend ist das Datum des Behandlungsbeginns.


